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(54) KUNSTSTOFF-BEHÄLTER, INSBESONDERE KARTUSCHE ZUR HERSTELLUNG EINES 
DIALYSE-SÄUREKONZENTRATS

(57) Die Erfindung bezieht sich auf einen Kunst-
stoff-Behälter (10), dessen Boden zur Erzielung einer ho-
hen Kippstabilität mit einer aus Kunststoff bestehenden
Bodenplatte (26) verbunden ist, von der vier Räder (28,

30, 32, 34) ausgehen, von denen zwei Räder (28, 34)
als Bockräder und zwei Räder (30, 32) als Lenkräder
ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Kunststoff-
Behälter, insbesondere eine Kartusche zur Herstellung
eines Dialyse-Säurekonzentrats auf der Basis von in der
Kartusche gelagerten trockenen Rohstoffen, umfassend
eine im Wesentlichen holzylinderförmige Behälterwan-
dung mit einem oberseitigen Oberboden, mit zumindest
einer Einfüll- und Entleerungsöffnung in dem Oberboden
sowie mit einem im Wesentlichen kreisförmigen unter-
seitigen Unterboden.
[0002] Kunststoff-Behälter in Form von Fässern mit im
Wesentlichen zylinderförmiger Wandung und im We-
sentlichen kreisförmigen Unterboden sind aus dem
Stand der Technik bekannt und werden z. B. als wieder-
verwendbare Großkartusche zur Herstellung eines Dia-
lyse-Säurekonzentrats auf der Basis von in der Kartu-
sche gelagerten trockenen Rohstoffen verwendet.
[0003] Nach dem Stand der Technik werden die Kunst-
stoff-Behälter mittels eines separaten rollbaren Unterge-
stells transportiert, wobei das Untergestell eine im We-
sentliche wannenförmige quadratische Aufnahme mit
Rädern aufweist, von der sich in vertikaler Richtung eine
bügelformige Handhabe erstreckt, an der der Kunststoff-
behälter mit einem Befestigungsband fixierbar ist und der
gleichzeitig einen Griff zum Verfahren des Kunststoff-
Behälters bildet.
[0004] Nachteilig an der bekannten Kombination aus
Kunststoff-Behälter mit rollbarem Untergestell ist, dass
für jeden Kunststoff-Behälter ein gesondertes Unterge-
stell zur Verfügung gestellt werden muss, wodurch hö-
here Kosten entstehen. Zudem ist das Untergestell sper-
rig und kann im Klinik- bzw. Laborbetrieb eine Stoßgefahr
darstellen.
[0005] Der CN 204 106 677 U ist ein verfahrbarer Di-
alysebehälter zu entnehmen.
[0006] Aus der GB 1 491 861 A ist ein aus Kunststoff
bestehender Behälter in Konusform bekannt, der im Ab-
stand zum Boden von einer Achse durchsetzt ist, von
dem Räder ausgehen.
[0007] Ein Lagerbehälter nach der US 2002/0117504
A1 weist eine Quaderform auf. Im Bereich einer Stirn-
wandung wird der Behälter bodenseitig von einer Achse
durchsetzt, von der Räder ausgehen.
[0008] Die DE 10 2007 009 269 A1 bezieht sich auf
ein Dialysegerät mit einem Flüssigkeitsbehälter aus
Glas, der auf einem verfahrbaren Träger angeordnet ist.
Kopfseitig ist der Behälter von einer Zubereitungseinheit
verschlossen.
[0009] Ein medizinischen Abfall aufnehmender Behäl-
ter ist aus der US 2005/0187529 A1 bekannt.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Kunststoff-Behälter der eingangs ge-
nannten Art so weiterzubilden, dass dieser auf einfache
Weise verfahrbar ist, wobei ein problemloses Führen
auch über lange Strecken ermöglicht werden soll. Gleich-
zeitig soll eine hinreichende Kippstabilität gegeben sein.
Ferner soll der Kunststoff-Behälter so gestaltet sein, dass

eine leichte Handhabung des Behälters auch im befüllten
Zustand ermöglicht wird.
[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß u. a. im We-
sentlichen dadurch gelöst, dass der Unterboden mit einer
aus Kunststoff bestehenden Bodenplatte mit Rädern ver-
bunden ist. Hierdurch wird der Vorteil erreicht, dass die
Räder zum integralen Bestandteil des Kunststoff-Behäl-
ters werden, so dass auf ein separates rollbares Unter-
gestell verzichtet werden kann. Ferner kann der Behälter
selbst dünnwandig ausgebildet sein, da von diesem Be-
festigungen für Räder nicht ausgehen müssen.
[0012] Dabei ist insbesondere und in hervorzuheben-
der Weise vorgesehen, dass von der Bodenplatte vier
Räder ausgehen, von denen zwei Räder als Bockräder
und zwei Räder als Lenkräder ausgebildet sind. Durch
die Bockräder, also die feststehenden Räder, ergibt sich
der Vorteil, dass eine sichere Führung des Kunststoffbe-
hälters ermöglicht wird, ohne dass die Steuerung beim
Verfahren beeinträchtigt wird. Diese wird durch die Lenk-
räder ermöglicht. Durch die vier Räder erhält der Kunst-
stoffbehälter eine hohe Kippstabilität, sowohl in ortsfes-
ter Position als auch beim Verfahren.
[0013] Von den Lenkrädern weist zumindest eines,
vorzugsweise beide eine Festellbremse auf, um ein si-
cheres Positionieren des Kunststoffbehälters zu ermög-
lichen.
[0014] Gemäß eines eigenerfinderischen Gedankens
wird die Aufgabe u. a. auch dadurch gelöst, dass der
Kunststoff-Behälter oberseitig einen parallel oder im We-
sentlichen parallel zu dem Oberboden verlaufenden, ei-
ne Handhabe bildenden Randabschnitt mit zumindest ei-
ner Grifföffnung aufweist.
[0015] Der die zumindest eine Grifföffnung oder eine
gleichwirkende Gestaltung aufweisende Randabschnitt
ermöglicht ein problemloses Verfahren des Kunststoff-
behälters. Der Randabschnitt kann aus Kunststoff beste-
hen und mit zumindest einem Abschnitt der Umfangs-
wandung oder einem in Verlängerung der Umfangswan-
dung verlaufenden und über dem Oberboden vorstehen-
den umlaufenden Rand oder dem oberseitigen Oberbo-
den verbunden wie verschweißt sein. Somit kann mit
konstruktiv einfachen Maßnahmen der tonnenförmige
Kunststoffbehälter durch Anbringen des als Handhabe
dienenden Randabschnitts ein problemloses Verfahren
ermöglicht werden, ohne dass der Behälter selbst eine
Sonderkonstruktion aufweisen muss. Somit besteht
auch die Möglichkeit, problemlos üblicherweise einsetz-
bare Kunststoffbehälter entsprechend der erfindungsge-
mäßen Lehre nachzurüsten. Hierzu sollte insbesondere
auch die Bodenplatte mit den von dieser ausgehenden
Rädern gehören.
[0016] Gemäß bevorzugter Ausführungsform sind die
Räder an einer bodenseitigen Fläche der Bodenplatte
derart angeordnet, dass Abschnitte der Räder einen zwi-
schen Bodenplatte und Oberfläche des Bodens definier-
ten Raum nicht überragen. Dadurch wird der Vorteil er-
reicht, dass die Räder seitlich nicht überstehen und somit
keine Stolpergefahr bilden.
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[0017] Bevorzugterweise sollte jedoch zumindest das
Lenkrad, das mit einer Feststelleinrichtung versehen ist,
in gewissem Umfang peripher über der Bodenplatte vor-
stehen, um ein problemloses Feststellen bzw. Lösen zu
ermöglichen.
[0018] In bevorzugter Ausführungsform sind die Räder
an der aus Kunststoff bestehenden insbesondere kreis-
förmigen Bodenplatte befestigt, die mit dem kreisförmi-
gen Unterboden des Kunststoff-Behälters verbunden,
vorzugsweise verschweißt ist. Dadurch wird ein beson-
ders einfaches Herstellungsverfahren erreicht, da han-
delsübliche Kunststoff-Behälter verwendet werden kön-
nen, an deren Unterboden sodann eine die Räder auf-
weisende Bodenplatte befestigt wie verschweißt wird.
[0019] Es ist vorgesehen, dass die Bodenplatte einen
Durchmesser aufweist, der in etwa dem Durchmesser
des Unterbodens des Kunststoff-Behälters entspricht.
[0020] Die Räder können auch jeweils einzeln mit einer
separaten Bodenplatte an dem Unterboden des Kunst-
stoff-Behälters befestigt sein.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass der Kunststoff-Behälter
oberseitig eine parallel oder im Wesentlichen parallel zu
dem Oberboden verlaufende Handhabe mit zumindest
einer Grifföffnung aufweist. Folglich ist die Grifföffnung
in einem horizontal verlaufenden Abschnitt der Handha-
be ausgebildet, so dass die Grifföffnung nach oben hin
offenen ist und von einem Benutzer einfach gehandhabt
werden kann.
[0022] Vorzugsweise sind zwei Grifföffnungen in dem
Randabschnitt ausgebildet, so dass der Behälter von
zwei Händen problemlos erfasst und gelenkt werden
kann.
[0023] Vorzugsweise erstreckt sich die Handhabe mit
der zumindest einen Grifföffnung in radialer Richtung
über den umlaufenden Rand des Oberbodens hinaus,
so dass ein einfaches Greifen ermöglicht und eine He-
belwirkung in Bezug zu den feststehenden Rädern er-
reicht wird. Gegenüber dem Stand der Technik wird ein
einfaches Verfahren und Lenken des Kunststoff-Behäl-
ters auch im befüllten Zustand ermöglicht.
[0024] Die Handhabe besteht vorzugsweise aus ei-
nem Kunststoff und ist mit einem umlaufenden Rand der
Behälterwandung oder dem oberseitigen Oberboden
verschweißt.
[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Handhabe als ein
Kreisringsegment ausgebildet ist, mit einem inneren
Kreisringradius, der einem Radius des oberseitigen Au-
ßenradius des Oberbodens oder der Behälterwandung
des Kunststoff-Behälters entspricht.
[0026] Das Kreisringsegment erstreckt sich vorzugs-
weise außenrandseitig im Wesentlichen in einem Winkel
von 30° ≤ α ≤ 120° in Umfangsrichtung des oberseitigen
Oberbodens.
[0027] Zur einfachen Handhabe des Kunststoff-Behäl-
ters umfasst die Handhabe zwei Grifföffnungen, die je-
weils als eine Ausformung aus der Fläche des Kreisring-

segmentes ausgebildet sind.
[0028] In bevorzugter Ausführungsform sind in dem
Oberboden Anschlüsse vorgesehen, die entlang einer
Diagonalen diametral gegenüberliegend angeordnet
sind, wobei die Diagonale rechtwinklig oder parallel zu
einer die Griffe verbindenden Gerade verläuft.
[0029] Die zuvor erläuterten Merkmale genießen für
jede gewünschte Kombination Schutz, ohne dass es ei-
nes ausdrücklichen Hinweises bedarf.
[0030] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der Erfindung ergeben sich nicht nur aus den Ansprü-
chen, den diesen zu entnehmenden Merkmalen - für sich
und/oder im Kombination -, sondern auch der nachfol-
genden Beschreibung eines der Zeichnung zu entneh-
menden bevorzugten Ausführungsbeispiels.
[0031] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung des Kunst-
stoff-Behälters,

Fig. 2 eine Vorderansicht des Kunststoff-Behälters
gemäß Fig. 1,

Fig. 3 eine Seitenansicht des Kunststoff-Behälters in
Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie A -
A gemäß Fig. 2,

Fig. 4 eine Draufsicht des Kunststoff-Behälters,

Fig. 5 eine Schnittdarstellung eines kopfseitigen
Oberbodens gemäß Fig. 3 in vergrößerter Dar-
stellung und

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer Handhabe
mit Grifföffnungen.

[0032] Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung ei-
nen Kunststoff-Behälter 10 in Form einer Großkartusche
zur Herstellung eines Dialyse-Säurekonzentrats auf der
Basis von in der Kartusche gelagerten trockenen Roh-
stoffen. Der Kunststoff-Behälter 10 weist im Wesentli-
chen eine eine hohlzylinderförmige Geometrie aufwei-
sende Umfangs- oder Behälterwandung 12 auf, die ober-
seitig von einem Oberboden 14 und unterseitig von ei-
nem Unterboden 16 begrenzt ist.
[0033] In dem Oberboden 14 ist eine mit einem Deckel
18 verschließbare Öffnung 20 zur Befüllung des Kunst-
stoff-Behälters 10 mit trockenen Rohstoffen zur Herstel-
lung des Dialyse-Säurekonzentrats vorgesehen. Des
Weiteren weist der Oberboden 14 einen Anschlussstut-
zen 22 zur Zufuhr eines Fluids, wie Wasser, in den Kunst-
stoff-Behälter 10 zur Herstellung des Dialyse-Säurekon-
zentrats auf. Über den Anschlussstutzen 22 kann sodann
auch das fertig gemischte Dialyse-Säurekonzentrat aus
dem Kunststoff-Behälter 10 entleert werden. Diametral
gegenüberliegend ist ein zweiter Schlauch-Anschluss-
stutzen 24 angeordnet.
[0034] Gemäß einer ersten eigenerfinderischen Aus-
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führungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass der
Kunststoff-Behälter 10 eine aus Kunststoff bestehende
Bodenplatte 26 mit Rädern 28, 30, 32, 34 aufweist.
[0035] Gemäß einer zweiten eigenerfinderischen Aus-
führungsform ist vorgesehen, dass der Kunststoff-Behäl-
ter 10 oberseitig einen parallel oder im Wesentlichen pa-
rallel zu dem Oberboden verlaufenden Randabschnitt 36
mit zumindest einer Grifföffnung 38, 40 zur Bildung einer
Handhabe aufweist.
[0036] Fig. 2 zeigt eine Vorderansicht des Kunststoff-
behälters 10, wobei die Räder 28, 30, 32, 34 auf einer
bodenseitigen Oberfläche 42 der Bodenplatte 26 befes-
tigt sind. Die Bodenplatte 26 besteht aus Kunststoff und
ist mit dem kreisförmigen Unterboden 16 des Kunststoff-
Behälters 10 verbunden wie verschweißt. Dabei weist
die Bodenplatte 26 einen Durchmesser auf, der im We-
sentlichen dem Durchmesser des Behälter-Unterbodens
entsprechen kann.
[0037] Von den Rädern 28, 30, 32, 34 sind die Räder
28, 34 als feststehende Räder (Bockräder) ausgebildet.
Die Räder 30, 32 sind als Lenkräder ausgebildet, um ein
Lenken des Kunststoff-Behälters 10 durch eine Bedien-
person zu ermöglichen.
[0038] Dabei können die Räder 28, 30, 32, 34 derart
angeordnet sein, dass diese unabhängig von der jewei-
ligen Stellung eine durch einen Umfangsrand der kreis-
förmigen Bodenplatte 26 gebildete Umgrenzung nicht
überschreiten.
[0039] Vorzugsweise weisen die Lenkräder 30, 32 je-
weils eine Feststelleinrichtung auf, um den Kunststoff-
behälter 10 dort ortsfest zu positionieren, wo eine Nut-
zung erfolgen soll. Selbstverständlich wird die Erfindung
nicht verlassen, wenn nur eines der Lenkräder 30, 32
oder keines eine entsprechende Feststelleinrichtung auf-
weist. Unabhängig hiervon sollte zumindest das Rad 28,
30, 32, 34, das eine Feststelleinrichtung aufweist, in ei-
nem Umfang peripher über der Bodenplatte 26 vorste-
hen, dass ein problemloses Lösen bzw. Feststellen mit
Hilfe eines Fußes einer Bedienperson erfolgen kann.
[0040] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht des Kunststoff-Be-
hälters 10 mit Oberboden 14, Einfüllöffnung 18 sowie
den Anschlussstutzen 22 und 24.
[0041] Der als Handhabe dienende kreissegmentför-
mige Randabschnitt 36 mit den Grifföffnungen 38 und 40
erstreckt sich dabei in einem Winkel α von etwa 120 °
umfangsseitig um den kreisförmigen Oberboden 14. Die
Handhabe ist derart angeordnet, dass diese im Wesent-
lichen vertikal oberhalb der Lenkräder 30, 32 angeordnet
sind.
[0042] Fig. 5 zeigt eine Schnittdarstellung des Ober-
bodens 14, der randseitig von einem sich in vertikaler
Richtung erstreckenden umlaufenden Rand 44 begrenzt
ist. Der umlaufende Rand 44 ist mit der Behälterwandung
12 verbunden wie verschweißt. Der umlaufende Rand
bildet quasi einen Kragen, der den den Kunststoff-Be-
hälter verschließenden. Oberboden 14 überragt.
[0043] Die Handhabe 36 erstreckt sich in horizontaler
Richtung, d. h. parallel oder im Wesentlichen parallel zu

einer von dem Oberboden 14 aufgespannten Ebene und
ist mit dem umlaufenden Rand 44 verbunden wie ver-
schweißt.
[0044] Der Fig. 5 - wie den Fig. 1 bis 3 ist zu entnehmen,
dass im oberen Bereich des Fasses 10 ein Plattenele-
ment 41 mit der Umfangswandung 12 verbunden wie ver-
schweißt ist. Diese Platte 41 dient dazu, Kennzeichnun-
gen wie Etiketten, Gebrauchsanweisung etc. anzubrin-
gen.
[0045] Fig. 6 zeigt den Randabschnitt 36 bzw. die
Handhabe als Einzelheit in perspektivischer Darstellung.
Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Handhabe
als Kreisringsegment aus Kunststoff ausgebildet, in wel-
ches die Grifföffnungen 38, 40 als Ausformungen aus-
gebildet bzw. eingeformt sind. Das Kreisringsegment
weist einen Innenradius RI auf, der im Wesentlichen dem
Außenradius der Umrandung 44 entspricht. Die Hand-
habe ist durch parallel verlaufende Außenränder 46, 48
begrenzt, die einen lichten Abstand (Breite B) definieren,
der im Wesentlichen dem Durchmesser des umlaufen-
den Randes 44 entspricht und wobei die Ränder 46, 48
der Handhabe 36 in befestigtem Zustand in dem umlau-
fenden Rand 44 sich tangential zu dem Umfangsrand 44
erstrecken, um störende Überstände zu vermeiden.

Patentansprüche

1. Kunststoff-Behälter (10), insbesondere Kartusche
zur Herstellung eines Dialyse-Säurekonzentrats auf
der Basis von in der Kartusche gelagerten trockenen
Rohstoffen, umfassend:

- eine im Wesentlichen hohlzylinderförmige Be-
hälterwandung (12),
- mit einem oberseitigen Oberboden (14),
- mit zumindest einer Einfüll- und Entleerungs-
öffnung (20) in dem Oberboden (14),
- mit einem im Wesentlichen kreisförmigen un-
terseitigen Unterboden (16),

dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterboden (16) des Kunststoff-Behälters
(10) mit einer aus Kunststoff bestehenden Boden-
platte (26) verbunden ist, von der vier Räder (28, 30,
32, 34) ausgehen, von denen zwei Räder (28, 34)
als Bockräder und zwei Räder (30, 32) als Lenkräder
ausgebildet sind.

2. Kunststoff-Behälter (10), insbesondere Kartusche
zur Herstellung eines Dialyse-Säurekonzentrats auf
der Basis von in der Kartusche gelagerten trockenen
Rohstoffen, umfassend:

- eine im Wesentlichen hohlzylinderförmige Be-
hälterwandung (12),
- mit einem oberseitigen Oberboden (14),
- mit zumindest einer Einfüll- und Entleerungs-
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öffnung (20) in dem Oberboden (14),
- mit einem im Wesentlichen kreisförmigen un-
terseitigen Unterboden (16),

dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff-Behälter (10) oberseitig einen
parallel oder im Wesentlichen parallel zu dem Ober-
boden (14) verlaufenden Randabschnitt (36) mit zu-
mindest einer Grifföffnung (38, 40) aufweist, und
dass der Randabschnitt (36) aus Kunststoff besteht
und mit einem den Oberboden begrenzenden um-
laufenden Rand (44) oder dem oberseitigen Ober-
boden (14) oder der Behälterwandung (12) verbun-
den ist.

3. Kunststoff-Behälter nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Unterboden (16) des Kunststoff-Behälters
(10) mit einer aus Kunststoff bestehenden Boden-
platte (16) mit Rädern (28, 30, 32, 34) verbunden ist,
wobei die Bodenplatte (16) vorzugsweise vier Räder
aufweist, von denen insbesondere zwei Räder als
Bockräder und zwei Räder als Lenkräder ausgebil-
det sind.

4. Kunststoff-Behälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kunststoff-Behälter (10) oberseitig einen
parallel oder im Wesentlichen parallel zu dem Ober-
boden (14) verlaufenden Randabschnitt (36) mit zu-
mindest einer Grifföffnung (38, 40) zur Bildung einer
Handhabe aufweist, wobei der Randabschnitt (36)
vorzugsweise von einem den Oberboden überra-
genden umlaufenden Rand oder von dem Oberbo-
den ausgeht.

5. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die aus Kunststoff bestehende Bodenplatte
(26) mit dem kreisförmigen Unterboden (16) des
Kunststoff-Behälters (10) verschweißt ist.

6. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bodenplatte (26) einen Durchmesser auf-
weist, der gleich oder größer als Durchmesser des
Unterbodens (16) ist.

7. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Handhabe (36) als ein Kreisringsegment
ausgebildet ist, mit einem inneren Kreisringradius,
der dem Außenradius des oberseitigen Oberbodens
(14) oder der Behälterwandung (12) oder des den
Oberboden überragenden umlaufenden Randes

(44) entspricht.

8. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Handhabe (36) in radialer Richtung
über den umlaufenden Rand (44) erstreckt und vor-
zugsweise eine Umfangserstreckung von 30° ≤ α ≤
120° aufweist.

9. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Grifföffnung (38, 40) als eine Aussparung
aus einer vorzugsweise horizontal verlaufenden Flä-
che der kreisringsegmentförmigen Handhabe (36)
ausgebildet ist.

10. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlüsse (22, 24) entlang einer Diago-
nalen angeordnet sind, die rechtwinklig zu einer die
Griffe (38, 40) verbindenden Gerade verläuft.

11. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anschlüsse (22, 24) entlang einer Diago-
nalen angeordnet sind, die parallel zu einer die Griffe
(38, 40) verbindenden Gerade verläuft.

12. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Rad (28, 30, 32, 34) über eine eigene
Bodenplatte mit dem Unterboden (16) des Kunst-
stoff-Behälters (10) verbunden ist.

13. Kunststoff-Behälter nach zumindest einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der umlaufene Rand (44) mit der Umfangswan-
dung (12) verbunden wie verschweißt ist.
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